
1

Strafrechtliche Konsequenzen 
bei Besitz oder Weiterleitung 
von pornografischen Inhalten

Sexualisierte Inhalte      
	A Sexualdarstellungen und 
   Pornografie im Netz

Pornografische Bilder und Videos kursieren immer häufiger unter Kindern und  
Jugendlichen. Sie werden im Freundeskreis oder im Klassenchat über Messenger- 
Dienste weitergegeben – zum Beispiel als Mutprobe, zum Spaß oder zum Austesten 
von Grenzen. Oft kennen Kinder und Jugendliche die Rechtslage nicht. [1] 

Das kann zu großen Problemen führen. Denn es ist nicht nur verboten, Kinder-,  
Jugend-, Gewalt- oder Tierpornografie zu verbreiten. Schon die Weitergabe von  
„einfacher“ Pornografie (jenseits von Kinder-, Jugend-, Gewalt- oder Tierpornografie) 
kann eine Straftat sein. Vor allem wenn es um das Anbieten, Überlassen oder  
Zugänglichmachen pornografischer Inhalte an Personen unter 18 Jahren geht. [2]  
Das gilt auch, wenn Kinder und Jugendliche pornografische Bilder oder Videos  
verschicken oder teilen. 

Besonders strenge Regelungen bei Kinder- 
und Jugendpornografie 
Besonders problematisch wird es, wenn es sich um pornografische Bilder oder Videos 
handelt, in denen Kinder oder Jugendliche vorkommen. Auch solche Inhalte tauchen 
zunehmend auf Schüler-Smartphones auf. Bei Kinder- und Jugendpornografie, d. h. 
Darstellungen des sexuellen Missbrauchs einer Person unter 14 Jahren (Kind) bzw. 
einer Person zwischen 14 und unter 18 Jahren (Jugendliche/r) [3], gelten extra strenge 
Regelungen. Hier ist es nicht nur strafbar, die Inhalte weiterzuleiten und zu verbreiten. 
Es ist auch strafbar, sie zu erwerben und zu besitzen. [4] (vgl. dazu Handout „Definition 
und Einordnung“ im Bereich „Sexualisierte Inhalte: Sexualdarstellungen und Porno-
grafie im Netz“)

Ausnahme: Sich gegenseitig und einvernehmlich eigene freizügige bzw. Nacktbilder  
oder -videos zu schicken, auch unter Jugendlichen, wird „Sexting“ genannt und ist 
keine Kinder- oder Jugendpornografie. 
 

Gewalt- und Tierpornografie: ebenfalls verboten  
Auch die Verbreitung oder das Zugänglichmachen von gewalt- oder tierporno-
grafischen Inhalten in der Öffentlichkeit ist eine Straftat.
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Was sind die strafrechtlichen Folgen? 
Kinder unter 14 Jahren sind noch nicht strafmündig, Jugendliche zwischen 14 und  
18 Jahren teilweise. [5] Eine Strafe im Sinne des Strafgesetzbuchs ist hier daher bei  
Kindern nicht zu befürchten. Auch bei Jugendlichen ist sie nicht in jedem Fall zu 
befürchten. Trotzdem können die Folgen gravierend sein, nicht nur für die Kinder und 
Jugendlichen selbst, sondern auch für Eltern. Denn geht bei der Polizei eine Anzeige  
ein, müssen betroffene Familien mit polizeilichen Ermittlungen rechnen, inklusive 
Hausdurchsuchungen und der Beschlagnahmung von Smartphones, Tablets,  
Computern etc. [6] 

Bei Weiterleitung oder Besitz von Sexualdarstellungen unterhalb der Grenze zur Porno-
grafie gibt es keine strafrechtlichen Folgen. Hier kann es aber trotzdem zu Problemen 
kommen, wenn solche Inhalte im Klassenchat oder Freundeskreis auf den Smartphones 
auftauchen. 

Strafbar machen kann man sich aber, wenn man intime Inhalte von Freundinnen und 
Freunden unerlaubt herumzeigt oder weiterleitet. Also Bilder oder Videos, die Menschen 
sich einvernehmlich zugeschickt haben. Hierbei handelt es sich um Verletzung des 
Rechts am eigenen Bild und um Verletzung der Privatsphäre. [7]
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